
FAQ zur „Corona-Überbrückungshilfe IV“ (von Januar 2022 bis März
2022)

Diese FAQ erläutern einige wesentliche Fragen zur Handhabung der fünften Förderphase des Bundesprogramms „Corona-
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen“ (von Januar 2022 bis März 2022). Sie sind als
Hintergrundinformationen für antragsberechtigte Unternehmen beziehungsweise Steuerberaterinnen und Steuerberater (inklusive
Steuerbevollmächtigten), Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und Buchprüfer sowie
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (im Folgenden: prüfende Dritte) gedacht.

NEU: Unternehmen, bei denen ausschließlich interne Personalkosten für die Umsetzung der Corona-Zutrittsbeschränkungen anfallen,
können alternativ zum Einzelnachweis einen Pauschalbetrag von 20 Euro pro Öffnungstag ansetzen (Anhang 3).

Stand: 09. Februar 2022

1. Wer bekommt die Corona-Überbrückungshilfe IV?

Grundsätzlich sind Unternehmen (im folgenden jeweils Einzelunternehmen beziehungsweise Unternehmensverbünde) bis zu

einem weltweiten Umsatz von 750 Millionen Euro im Jahr 2020, Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien

Berufe im Haupterwerb  aller Branchen  für den Förderzeitraum Januar 2022 bis März 2022 antragsberech�gt, die in einem

Monat des Förderzeitraums einen coronabedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum

Referenzmonat im Jahr 2019 erli�en haben.

Von Schließungsanordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie direkt betroffene Unternehmen sowie Unternehmen der

Pyrotechnikbranche, des Großhandels und der Reisebranche sind auch dann antragsberech�gt, wenn sie im Jahr 2020 einen

Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro erzielt haben. Unternehmen, die im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 750

Millionen Euro erzielt haben, sind antragsberech�gt, wenn sie im Jahr 2019 mindestens 30 Prozent ihres Umsatzes in von

Schließungsanordnungen direkt betroffenen oder in einer der im vorherigen Satz genannten Branchen erzielt haben.

Als Unternehmen gilt dabei jede rechtlich selbstständige Einheit (mit eigener Rechtspersönlichkeit) unabhängig von ihrer

Rechtsform, die wirtscha�lich am Markt tä�g ist und zum S�chtag 29. Februar 2020 oder zum S�chtag 31. Dezember 2021

zumindest einen Beschä�igten (unabhängig von der Stundenanzahl) ha�e (inklusive gemeinnützigen Unternehmen

beziehungsweise Sozialunternehmen, Organisa�onen und Vereinen). Betriebsstä�en oder Zweigniederlassungen desselben

Unternehmens gelten nicht als rechtlich selbständige Einheit. Soloselbständige und selbständige Angehörige der Freien Berufe

gelten in diesem Sinne für die Zwecke der Überbrückungshilfe IV als Unternehmen mit einem Beschä�igten, wenn die

selbständige oder freiberufliche Tä�gkeit im Haupterwerb ausgeübt wird. Gemeinnützige Unternehmen bzw.

Sozialunternehmen, Organisa�onen und Vereine ohne Beschä�igte können auch Ehrenamtliche (einschließlich Personen, die
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Vergütungen im Rahmen der Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz, EStG) oder der Ehrenamtspauschale (§

3 Nr. 26a EStG) erhalten) als Beschä�igte zählen. Bei Gesellscha�en bürgerlichen Rechts und Unternehmen anderer

Rechtsformen ohne weitere Beschä�igte (neben den Inhabern) muss zumindest ein Gesellscha�er im Haupterwerb  für das

Unternehmen tä�g sein. Gleiches gilt für Ein-Personen-Gesellscha�en, insbesondere Ein-Personen-GmbH und Ein-Personen-

GmbH & Co. KG, deren einziger Beschä�igter der Anteilsinhaber als sozialversicherungsfreier Geschä�sführer ist.

Gemeinnützige Organisa�onen (i. S. d. §§ 51 ff. Abgabenordnung, AO) wie beispielsweise Jugendherbergen, Schullandheime,

Familienferienstä�en, Träger des interna�onalen Jugendaustauschs oder der poli�schen Bildung, sowie Einrichtungen der

Behindertenhilfe oder freie Träger der Auslandsadop�onsvermi�lung sind somit antragsberech�gt. Unternehmen in

Trägerscha� von Religionsgemeinscha�en sind antragsberech�gt.  Abweichend davon sind folgende Unternehmen explizit

nicht antragsberech�gt (Ausschlusskriterien):

• Unternehmen, die nicht bei einem deutschen Finanzamt geführt werden,

• Unternehmen, ohne inländische Betriebsstä�e oder Sitz ,

• Unternehmen, die sich bereits zum 31. Dezember 2019 in (wirtscha�lichen) Schwierigkeiten befunden haben (EU-

Defini�on)  und diesen Status danach nicht wieder überwunden haben,

• Unternehmen, die erst nach dem 30. September 2021 gegründet wurden,

• Öffentliche Unternehmen ,

• Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro weltweitem Jahresumsatz im Jahr 2020  und

• Freiberufler oder Soloselbständige im Nebenerwerb. Unternehmen mit Beschä�igten sind auch dann antragsberech�gt,

wenn sie im Nebenerwerb geführt werden (vergleiche 2.2. <h�ps://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

/UBH/Redak�on/DE/FAQ/FAQ-Ueberbruckeungshilfe-IV/faq-2-2.html> ).

Verbundene Unternehmen dürfen nur einen Antrag für alle verbundenen Unternehmen gemeinsam stellen (vergleiche 5.2

<h�ps://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redak�on/DE/FAQ/FAQ-Ueberbruckeungshilfe-IV/faq-5-2.html> ).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Als Soloselbständige gelten Antragsteller, die zum S�chtag 29. Februar 2020 oder zum S�chtag 31. Dezember 2021 weniger als

einen Vollzeitmitarbeiter (ein Vollzeitäquivalent, vergleiche 2.3 <h�ps://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

/UBH/Redak�on/DE/FAQ/FAQ-Ueberbruckeungshilfe-IV/faq-2-3.html> ) beschä�igten. Voraussetzung ist, dass der

überwiegende Teil der Summe der Einkün�e (das heißt mindestens 51 Prozent) aus der selbständigen oder freiberuflichen

Tä�gkeit stammt. Kapitaleinkün�e zählen nicht zu den Einkün�en aus selbstständiger oder freiberuflicher Tä�gkeit. Bezugspunkt

ist das Jahr 2019. Alterna�v kann der Januar 2020 oder Februar 2020 herangezogen werden. Wurde die gewerbliche,

landwirtscha�liche oder freiberufliche Tä�gkeit ab dem 1. Januar 2019 aufgenommen, ist auf die Summe der Einkün�e in dem

Zeitraum abzustellen, welcher der Berechnung des Referenzumsatzes zugrunde gelegt wird. Freiberufler und Soloselbstständige,

die aufgrund der Elternzeit ihre Selbständigkeit vom Haupterwerb in den Nebenerwerb umgestellt haben, sind von der Hilfe

ausgeschlossen. Unternehmen mit Beschä�igten sind auch dann antragsberech�gt, wenn sie im Nebenerwerb geführt werden.

Für gewerbliche Tierhalter sind im Fall des § 15 Absatz 4 Satz 1 und 2 EStG bei der Ermi�lung des überwiegenden Teils der

Summe der Einkün�e (d.h. mindestens 51 Prozent) aus der Tä�gkeit als gewerbliche Tierhalter die Einkün�e vor Verlustvortrag

maßgeblich.

Inklusive Landwirtscha�licher Urproduk�on

Ein Umsatzrückgang von zumindest 30 Prozent ist in der Bundesregelung Fixkostenhilfe vorgegeben. Unternehmen, die

zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 30. September 2021 gegründet worden sind, können als Vergleichsumsatz wahlweise

den durchschni�lichen monatlichen Umsatz des Jahres 2019 heranziehen, den durchschni�lichen Monatsumsatz der beiden

Vorkrisenmonate Januar und Februar 2020 oder den durchschni�lichen Monatsumsatz in den Monaten Juli bis September 2021

in Ansatz bringen. Alterna�v können diese Unternehmen bei der Ermi�lung des notwendigen Referenzumsatzes auf den

monatlichen Durchschni�swert des geschätzten Jahresumsatzes 2021, der bei der erstmaligen steuerlichen Erfassung beim

zuständigen Finanzamt im „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ angegeben wurde, abstellen.
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